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Weitere Unterschriften: 21 

Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:   

RRB-Nr.:  
Direktion: Bau-, Verkehrs
Klassifizierung: Nicht klassifiziert
Antrag Regierungsrat:  

  

Parkplätze von kantonalen Neubauten sollten mindestens die Erstellungskosten decken 

und anzahlmässig die Nachfrage nicht übersteigen

Der Regierungsrat wird beauftragt

1. darzulegen, auf welche Weise er in Zukunft vermeidet, dass Kredite für Bauvorlagen an 
den Grossen Rat gelangen, 
Folge haben 

2. dafür zu sorgen, dass in Zukunft bei Neubauten die 
gestellten Parkplätze der zu erwarte

Begründung 

Als Beispiel für einen Vorgang, bei 
der Kredit «Neubau Murtenstrasse 20
Rat beschlossen wurde. 

Das vierte und das fünfte Untergeschoss dieses Neubaus dienen ausschliesslich der Parkierung 
von 105 Autos. Auf Nachfrage in der BaK wurden die Kosten für diese beiden Geschosse auf 9

anton de Berne  

Version: 4 / Dok.-Nr.: 108669 / Geschäftsnummer: 2015.RRGR.590

Parlamentarischer Vorstoss 

2015 
 

2015.RRGR.590 

03.06.2015 

Hofmann (Bern, SP) (Sprecher/in) 

  

vom  
, Verkehrs- und Energiedirektion  

Nicht klassifiziert 

Parkplätze von kantonalen Neubauten sollten mindestens die Erstellungskosten decken 

und anzahlmässig die Nachfrage nicht übersteigen 

wird beauftragt, 

darzulegen, auf welche Weise er in Zukunft vermeidet, dass Kredite für Bauvorlagen an 
den Grossen Rat gelangen, die eine Subventionierung von Parkplätzen in Einstellhallen zur 

dafür zu sorgen, dass in Zukunft bei Neubauten die Anzahl der vom Kanton zur Verfügung 
gestellten Parkplätze der zu erwartenden Nachfrage angepasst wird

Als Beispiel für einen Vorgang, bei dem die Erstellungskosten bei weitem nicht gedeckt sind, sei 
Neubau Murtenstrasse 20-30» genannt, der in der Januarsession 2015 vom Grossen 

Das vierte und das fünfte Untergeschoss dieses Neubaus dienen ausschliesslich der Parkierung 
von 105 Autos. Auf Nachfrage in der BaK wurden die Kosten für diese beiden Geschosse auf 9
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Anzahl der vom Kanton zur Verfügung 
nden Nachfrage angepasst wird 

die Erstellungskosten bei weitem nicht gedeckt sind, sei 
t, der in der Januarsession 2015 vom Grossen 

Das vierte und das fünfte Untergeschoss dieses Neubaus dienen ausschliesslich der Parkierung 
von 105 Autos. Auf Nachfrage in der BaK wurden die Kosten für diese beiden Geschosse auf 9,7 
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Mio. Franken beziffert. Das heisst, die Erstellung eines einzigen Parkplatzes kostet mehr als 
90 000 Franken. 

Im Vortrag wurden die jährlichen Einnahmen aus diesen Parkplätzen auf 189 000 Franken bud-
getiert, was pro Parkplatz 1800 Franken pro Jahr oder 150 Franken pro Monat ausmacht. 

Es ist leicht auszurechnen, dass sich daraus eine Bruttorendite für diese Parkplätze von weniger 
als 2 Prozent ergibt. Übliche Bruttorenditen bei Neubauten betragen hingegen 6 Prozent. Das 
heisst, zwei Drittel der Ausgaben pro Parkplatz werden von der öffentlichen Hand subventioniert, 
und nur ein Drittel über die Parkgebühren vom Benützer selber bezahlt. 

Solche Vorgänge sind leider nicht besonders selten. Zum Beispiel kostet die Erstellung eines 
Einstellplatzes im Schlossbergparking in Thun ca. 130 000 Franken. Ob die Einnahmen pro 
Parkplatz entsprechend höher sein werden, als beim Neubau Murtenstrasse, ist zumindest frag-
lich. Auch wenn sie höher wären, würde eine Subventionierung der Parkplätze resultieren. 

Dass die Förderung des Parkierens über subventionierte Tarife an zentralen Lagen eine 
Staatsaufgabe sei, wäre neu. Dazu lässt sich kaum eine entsprechende Bestimmung finden. 
Eine Staatsaufgabe ist dagegen beispielsweise die Luftreinhaltung. Die beiden «Aufgaben» wi-
dersprechen sich diametral. 

Dem Projekt Murtenstrasse wurde eine freie Debatte von einer Mehrheit des Grossen Rates 
verweigert. Dem Antragsteller, der einen marktüblichen Bruttoertragswert bei der Vermietung der 
Parkplätze verlangte, gelang es nicht, sein Anliegen innerhalb von zwei Minuten für alle ver-
ständlich darzustellen. 

Auch bei Punkt 2 dieser Motion stellt das gleiche Projekt Murtenstrasse wie oben ein Beispiel 
dazu dar, wie es nicht laufen sollte. Nur ein Drittel der 105 Parkplätze werden in Zukunft von Be-
nutzern des Gebäudes gebraucht. Die restlichen zwei Drittel werden an das Inselparking vermie-
tet. Auf die Frage, ob man die Anzahl Parkplätze nicht auf den durch die Nachfrage begründeten 
Drittel reduzieren könnte, kam die folgende Antwort: Die 105 Parkplätze seien in der Überbau-
ungsordnung der Stadt Bern enthalten, der Kanton müsse sich daran halten. Die Stadt Bern hin-
gegen argumentiert, die 105 Parkplätze lägen bereits unterhalb des durch das in der BauV fest-
gelegten Minimums. Das AGR (des Kantons) hätte signalisiert, dass eine weitere Reduktion nicht 
mehr genehmigungsfähig gewesen wäre. Fazit: Die BauV zwingt die Bauherren (bzw. die Ge-
meinden beim Verfassen von ÜO’s) zuweilen, mehr Parkplätze zu bauen als nachgefragt wer-
den. 

Noch eine Bemerkung zu den Parkplätzen, die an das Inselparking vermietet werden. In den 
gesamten Unterlagen vermisst man den geringsten Hinweis darauf, ob der Bedarf des Inselpar-
kings nach zusätzlichen Parkplätzen ausgewiesen ist oder nicht.  


